
Z u s t e l l u n g e n  b i t t e
a n  d e n  B e v o l l m ä c h t i g e n

Rechtsanwalt Michael Klüser 
Münchner Str. 1a, 82008 Unterhaching

wird hiermit in Sachen

./.

wegen ……

VOLLMACHT und INKASSOVOLLMACHT

erteilt zur:

1. Prozessführung einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,

2. In Ehe- und Familiensachen zur Geltendmachung von Trennungs-, Kinder- und Ehegattenunterhalt,
Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen
Versorgungsauskünften.

3. außergerichtlichen Geschäftsbesorgung, insbesondere schriftliche und mündliche Verhandlungen
aller Art,

4. Erledigung des Rechtsstreits oder außergerichtlicher Verhandlungen durch Einigung, Verzicht oder
Anerkenntnis,

5. Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenser-
klärungen jeglicher Art, insbesondere Kündigungen und Anfechtungserklärungen, im
Zusammenhang mit der oben unter „wegen…“ bezeichneten Angelegenheit.

6. Bewirkung sowie Entgegennahme von Zustellungen,

7. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere (Untervollmacht).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungs- sowie Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzver-
fahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfasst auch die Befugnis, Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch
den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu
erstattenden Beträge entgegenzunehmen.

►       Ich bin/wir sind gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem/unserem Bevollmächtigten darüber
belehrt worden, dass weder Betragsrahmen- noch Festgebühren der anwaltlichen
Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; die Gebühren vielmehr nach einem
Gegenstandswert zu berechnen sind.

Ort, Datum Unterschrift des/der Vollmachtgeber(s)/in


